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1. TAG: SAMSTAG, 07.09.2024
Linienflug nach Warschau. Am Nachmittag bringt Sie unser Rei-
sebus in etwa 5 Stunden nach Nikolaiken (Mikolajki) im Zentrum
der Masurischen Seenplatte: Am Abend Einschiffung auf der
„Classic Lady“ und Kabinenbezug für vier Nächte.

2. TAG: SONNTAG, 08.09.2024
Per Bus erreichen Sie das Dorf Kruttinnen inmitten der Johannis-
burger Heide. Sie haben Gelegenheit, einen Bummel zu den cha-
rakteristischen Holzhäusern zu unternehmen oder traditionelles
Kunsthandwerk zu erwerben. Eine romantische Stocherkahnfahrt

auf dem Flüsschen Kruttinna ist ein Höhepunkt jeder Masuren-
reise. Lassen Sie die Seele baumeln, wenn das Boot fast geräusch-
los durch das kristallklare und fischreiche Wasser gleitet. An-
schließend besuchen Sie das ehemalige russisch-orthodoxe
Philipponenkloster (Museum und Frauenkloster) von Eckertsdorf.
Es wurde 1847 von den sogenannten „Altgläubigen“ gegründet
und zeigt die religiöse Toleranz der damaligen Zeit. In Peitschen-
dorf wurde der masurische Heimatdichter Ernst Wiechert gebo-
ren. Sie besuchen sein Geburtshaus, heute Museum, das an sein
Leben und Werk erinnert. Beim Mittagessen auf der Classic Lady
unternehmen Sie eine Schiffsfahrt auf dem Spirdingsee. Den

Nordpolen und Kurz-Kreuzfahrt mit der „Classic Lady“ auf den masurischen Seen
Reise KF4S0103 vom 07. bis 14. September 2024

Rund um die Masurische Seenplatte erleben Sie unberührte Naturlandschaften und die
Sehenswürdigkeiten einer mehr als 700-jährigen Geschichte. In Masuren erwartet Sie
die Besatzung der „Classic Lady“ zu einer kleinen Kreuzfahrt. Auf diese Weise haben Sie
die einmalige Gelegenheit, Masuren von der Wasser- und von der Landseite her zu er-
kunden. Nach dem Besuch Masurens bilden die beeindruckende Festungsanlage der
Marienburg, die „Stadt des Kopernikus“ Frauenburg am Frischen Haff und die alte
Hansestadt Danzig den krönenden Abschluss der Reise. 

Die ostpreußische Küche ist bekannt für ihre Vielfältigkeit und die harmonische
Verbindung der Geschmacksrichtungen süß, herzhaft und sauer. Lassen Sie sich vom
Schiffskoch verwöhnen, der fangfrischen Fisch aus den masurischen Seen serviert und
aus selbst gesammelten Waldbeeren, Pilzen und Kräutern köstliche Speisen kreiert. 
Da wir maximal 30 Teilnehmer mitnehmen können und diese Reise seit 2011 jedes Jahr
ausgebucht war, ist eine rasche Anmeldung unbedingt erforderlich! 

POLEN

Danzig

„Entdeckungen für Leib und Seele in
Masuren und Danzig“

REISELEITUNG UND BETREUUNG
n Diakon Adrian Koczy

AUF EINEN BLICK

n  Fluganreise inklusive
n  Kulinarische Highlights auf einem
einfachen Schiff

n  Masuren auf dem Wasser und an
Land

n  Wunderbare Landschaften und
großartige Zeugnisse der wechsel-
vollen Geschichte Polens

n  Exklusiv-Charter

Klimaneutrale Reise durch
CO2-Kompensation
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Ihr direkter Draht: Dagmar Resky ( 0711/6 19 25-23 • dagmar.resky@biblische-reisen.de

Nachmittag verbringen Sie in Nikolaiken (Mikolajki). Die Klein-
stadt gilt als schönster und beliebtester Ferienort Masurens. Bei
einem Bummel durch die Stadt machen Sie auch Bekanntschaft
mit dem Wappentier Nikolaikens, dem „Stinthengst“.

3. TAG: MONTAG, 09.09.2024
Per Bus erreichen Sie Zondern und besuchen das Bauernhausmu-
seum der Familie Dickti. Weiter geht es über das malerisch zwi-
schen Juno- und Schoßsee gelegene Sensburg (Mragowo) nach
Sorquitten. Das kleine Dorf überrascht mit einem im englischen
Tudor-Stil erbauten Schloss (nur Außenbesichtigung möglich).
Aber auch die schlichte Dorfkirche mit ihrem holzgeschnitzten
Altar und einem schwebenden Taufengel lohnt einen Besuch.
Zum Mittagessen erwartet Sie der Schiffskoch mit neuen Köst-
lichkeiten. Unternehmen Sie noch einen kleinen Spaziergang,
bevor das Schiff ablegt und auf der romantischen „Fünf-Seen-
Tour“ nach Willkassen (Wilkasy) fährt.

4. TAG: DIENSTAG, 10.09.2024
Am Vormittag unternehmen Sie einen Bummel durch Lötzen (Gi-
cycko). Sie sehen Sie die nach Plänen des Hofarchitekten Schinkel
erbaute Kirche. Dort finden heute wieder deutschsprachige Got-
tesdienste statt. Ein seltenes Technikdenkmal ist die handbetrie-
bene Drehbrücke. Anschließend bringt Sie der Bus zur „Wolf-
schanze“. Sie ist heute Gedenkstätte für Graf Stauffenberg und
die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Nach einem Halt in Ra-
stenburg/Ketrzyn (evtl. Begegnung mit dem evang. Landesbi-
schof) geht es weiter zur barocken Wallfahrtskirche „Heilige-
linde“ (Swieta Lipka) aus dem 17. Jh. Sie zählt zu den schönsten
ihrer Art in Europa und begeistert den Besucher durch die pracht-
volle Innenausstattung und das Orgelspiel mit seinen bewegli-
chen Figuren. Nach der Besichtigung der Kirche und einem kurzen
Orgelkonzert geht es nach Rössel (Reszel). Weithin sichtbares
Wahrzeichen der Stadt ist die Burg, die 1350 bis 1401 von ermlän-
dischen Bischöfen erbaut wurde. Für das heutige Abschiedsessen
hat sich der Koch wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht und
präsentiert eines seiner Kunstwerke zum variantenreichen
Thema Fisch.

5. TAG: MITTWOCH, 11.09.2024
Heute heißt es Abschied nehmen von der „Classic Lady“. Der Bus
bringt Sie nach Heilsberg (Lidzbark Warminski), wo die berühmte
Burg der Ermländer Bischöfe besichtigt wird. Anschließend Fahrt
nach Frauenburg (Frombork) am Frischen Haff. Dort besuchen Sie
die gotische, mit Wehrtürmen umgebene Kathedrale, wo Koper-
nikus als Domherr den größten Teil seines Lebens verbrachte und
auch seine letzte Ruhestätte fand. Danach Fahrt über Elbing (El-
blag), neben Thorn und Danzig eine der wichtigsten früheren
Hansestädte, nach Danzig (Gdansk): Hotelbezug für drei Nächte. 

6. TAG: DONNERSTAG, 12.09.2024
Die Fahrt führt zunächst durch das Seebad Zoppot nach Oliva
zum mittelalterlichen Kloster, dessen Kirche die heutige Domkir-
che des Danziger Bischofssitz ist. Am Nachmittag Besuch in Dan-
zig (Gdansk): Das historische Zentrum der Hansestadt wurde

nach schweren Zerstörungen detailgetreu wiederaufgebaut, eine
Meisterleistung polnischer Restauratoren. Rundgang zum Rechts-
tädtischen Rathaus, zur Marienkirche – dem größten aus Ziegeln
errichteten Sakralbau der Welt – zum Krantor, zum Langen Markt
mit Neptunbrunnen und in die Frauengasse. 

7. TAG: FREITAG, 13.09.2024 
Fahrt zur Marienburg, der größten Burganlage des Deutschen Rit-
terordens und ein beeindruckendes Zeugnis der Norddeutschen
Backsteingotik. Nach der Führung durch die imposante Festung
bringt Sie der Bus nach Pelplin: Besuch des Domes mit dem Di-
özesanmuseum, in dem u.a. die Gutenbergbibel ausgestellt ist.
Rückkehr nach Danzig (Gdansk): Zeit zur freien Verfügung. Zum
Abschluss der Schlemmerreise erwartet Sie noch ein kulinarisches
Highlight. Beim Besuch eines traditionsreichen Restaurants in der
Danziger Altstadt lassen Sie die Reise ausklingen und genießen
in gediegenem, historischem Ambiente ein stilvolles Abschieds-
essen.

8. TAG: SAMSTAG, 14.09.2024
Am Vormittag Besuch des Solidarnosc-Museums. Anschließend
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland.

REISEPREISE KF4S0103 PRO PERSON INKL. DER GENANNTEN LEISTUNGEN
                                                                                                                                        
Kat.        Deck                  Kabinentyp                                 Vorteilspreise*       Normalpreise
01            Hauptdeck      Zweibettkabine/-zimmer       € 1.950,–                  € 2.050,–
02           Oberdeck        Zweibettkabine/-zimmer       € 2.050,–                 € 2.150,–
03           Hauptdeck      Einzelkabine/-zimmer             € 2.350,–                 € 2.450,–

* Vorteilspreise: Die Vorteilspreise gelten für ein limitiertes Kontingent nach Ver-
fügbarkeit. Je früher Sie buchen, desto größer ist die Chance auf die Vorteilspreise!
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Danzig

Mindestteilnehmerzahl, die bis 3Wochen vor
der Reise erreicht sein muss (siehe § 7 unserer
Reisebedingungen): 25 Passagiere 
Maximale Teilnehmerzahl: 30 Passagiere 

WICHTIGE HINWEISE: 
Programmänderungen aus technischen Grün-
den möglich. Fahrplanänderungen des Schiffes
bleiben vorbehalten. Wenn wegen Niedrig-
oder Hochwasser eine Strecke nicht befahren
werden kann, behält sich die Reederei das
Recht vor, die Gäste auf dieser Strecke mit Bus-
sen zu befördern. Dies gilt auch bei etwaigen
Schiffsdefekten. 

PREISE • LEISTUNGEN • HINWEISE
KF4S0103 vom 07.09.-14.09.2024 

IM REISEPREIS ENTHALTENE LEISTUNGEN:
n Linienflug mit Lufthansa ab Frankfurt/M. in

der Economy-Klasse nach Warschau und 
zurück von Danzig (innerdeutsche Zubrin-
gerflüge oder -züge sind gegen Aufpreis je
nach Verfügbarkeit möglich)

n Alle Flughafengebühren und -steuern
n 4 Übernachtungen in einer Zweibettkabine

auf der Classic Lady (Einzelunterbringung s.
Preistabelle)

n 3 Übernachtungen in einem guten 4-Sterne
Hotel in Danzig (Einzelzimmerzuschlag 
s. Preistabelle)

n 7 x Frühstück und Abendessen (davon 4 x 
an Bord des Schiffes)

n 2Mittagessen an Bord der Classic Lady
n Fachlich qualifizierte Reiseleitung 
n Komplettes Ausflugsprogramm laut 

Beschreibung mit landestypischen Reise-
bussen und örtlicher, deutschsprachiger 
Reiseleitung

n Trinkgeldpauschale für örtliche Busfahrer,
Führer und Hotelpersonal 

n Alle notwendigen Eintrittsgelder
n Sämtliche Hafen- und Schleusengebühren
n Kompensation für eine klimaneutrale Reise

(Flug, Kreuzfahrt, Hotel, Ausflüge)

NICHT IM PREIS ENTHALTENE LEISTUNGEN:
n Trinkgelder an Bord (empfehlenswert sind

etwa € 6,– bis € 7,– pro Tag und Person)  
n Getränke und persönliche Aufwendungen
n Anschlussflüge bzw. -züge
n Reiseversicherungen

... hat im Jahr 2003 den Betrieb aufgenommen
und kreuzt auf der Masurischen Seenplatte.
Das Schiff der einfachen Mittelklasse, das spe-
ziell für Fahrten in diesem Revier gebaut
wurde, ist 44 m lang und 7 m breit und ent-
spricht den neuesten europäischen Sicher-
heitsbestimmungen. Die Classic Lady verfügt
über ein Panorama-Restaurant, eine Bar und
ein Sonnendeck mit Sitzmöglichkeiten. Die 20
einfach ausgestatteten, kleinen Außenkabinen

(ca. 11 qm) haben Doppelbetten bzw. neben-
einander oder getrennt stehende Einzelbet-
ten, Klapptisch, Kleiderschrank, Safe und einen
eigenen Sanitärbereich mit Dusche/WC sowie
Stromanschlüsse mit 220 Volt. An Bord
herrscht eine familiäre Atmosphäre. Die Bord-
sprachen sind deutsch und polnisch. Es wird
vor allem Wert auf eine gute und frische Küche
gelegt.

Unser Schiff „MS Classic Lady“ …

Wir empfehlen dringend den Abschluss eines
Versicherungspaketes!   
Buchungswunsch bitte auf dem Anmelde -
formular ankreuzen. Es gelten die Rücktritts -
bedingungen nach § 5.3.a)!

!

Kabinenplan „MS Classic Lady“

Oberdeck 

Unverbindliche Illustration

Hauptdeck

GÜLTIGER PERSONALAUSWEIS ODER
REISEPASS ERFORDERLICH!



REISEBEDINGUNGEN DER
FIRMA BIBLISCHE REISEN
GMBH, STUTTGART
Sehr geehrte Kunden und Reisende,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem
Kunden* und Biblische Reisen GmbH, nachfolgend „BiR" abgekürzt, zu Stande kommenden Pau-
schalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a – y BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen
diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kunden; Hinweis zum Widerrufs-
recht

1.1. Für alle Buchungswege gilt: 
a) Grundlage des Angebots von BiR und der Buchung des Kunden sind die Reiseausschreibung

und die ergänzenden Informationen von BiR für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden
bei der Buchung vorliegen. 

b) Reisevermittler und Buchungsstellen sind von BiR nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu
treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des
Pauschalreisevertrages abändern, über die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von BiR
zugesagten Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen. 

c) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von BiR herausgegeben
werden, sind für BiR und die Leistungspflicht von BiR nicht verbindlich, soweit sie nicht durch
ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum Inhalt der Leistungspflicht von BiR ge-
macht wurden. 

d) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung von BiR vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues
Angebot von BiR vor, an das BiR für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt
auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit BiR bezüglich des neuen Ange-
bots auf die Änderung hingewiesen und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt
hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist BiR die Annahme durch ausdrückliche Erklä-
rung oder Anzahlung erklärt. 

e) Die von BiR gegebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Eigenschaften der
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5
und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies
zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart ist. 

f) Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Bu-
chung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Das gleiche gilt entsprechend
für Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortliche im Hinblick auf geschlossene Grup-
penreisen im Sinne der nachstehenden Ziffer 14.1 und die vom Gruppenauftraggeber oder
Gruppenverantwortlichen angemeldeten Reiseteilnehmer. 

1.2. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich, auf dem vorgesehenen
Formular oder über das Internet, auf der Webseite von BiR (Online-Buchungsformular) vor-
zunehmen. Mit der Anmeldung bietet der Kunde BiR den Abschluss eines Pauschalreisever-
trages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und aller ergän-
zenden Informationen für die betreffende Reise in der Buchungsgrundlage (Prospekt,
Katalog, Angebot) – soweit diese dem Kunden vorliegen verbindlich an. 

1.3. Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars bzw. Betätigung
der Schaltfläche „Zahlungspflichtig buchen" im Online-Formular begründet keinen Anspruch
des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchungs-
angaben. BiR ist vielmehrfrei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden anzu-
nehmen oder nicht. 

1.4. Der Kunde haftet gegenüber BiR bei allen Buchungswegen für alle Verpflichtungen von Mit-
reisenden, für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Verpflich-
tungen durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

1.5. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestätigung (Annahmeerklärung) durch BiR
zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird BiR dem Kunden eine den gesetz-
lichen Vorgaben entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften Datenträger (wel-
cher es dem Kunden ermöglicht, die Erklärung unverändert so aufzubewahren oder zu spei-
chern, dass sie ihm in einem angemessenen Zeitraum zugänglich ist, z.B. auf Papier oder per
Email), übermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papier-
form nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in gleichzeitiger
körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte. 

1.6. BiR weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7 BGB) bei Pau-
schalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefon-
anrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rund-
funk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht,
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rück-
trittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch,
wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertrags-
schluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im
letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2. Bezahlung
2.1. BiR und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschal-

reise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Absicherungsvertrag besteht und
dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Absicherers in klarer,
verständlicher und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird
gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reise-
preises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 3 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern der
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten
Grund abgesagt werden kann. Bei Buchungen kürzer als 3 Wochen vor Reisebeginn ist der
gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig. 

2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den verein-
barten Zahlungsfälligkeiten, obwohl BiR zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen
Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat
und kein gesetzliches oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht des
Kunden besteht, und hat der Kunde den Zahlungsverzug zu vertreten, so ist BiR berechtigt,
nach Mahnung mit Fristsetzung nach Ablauf der Frist, vom Pauschalreisevertrag zurückzu-
treten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 5 zu belasten.

3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten In-

halt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von BiR
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind BiR vor Reisebeginn gestattet,
soweit die Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht be-
einträchtigen. 

3.2. BiR ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von
dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder
Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu informieren.

3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder
der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags
geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von BiR gleichzeitig mit Mitteilung
der Änderung gesetzten angemessenen Frist, entweder die Änderung anzunehmen oder un-
entgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der
von BiR gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisever-
trag, gilt die Änderung als angenommen. 

3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistun-
gen mit Mängeln behaftet sind. Hatte BiR für die Durchführung der geänderten Reise ge-
ringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu er-
statten.

4. Preiserhöhung; Preissenkung
4.1. BiR behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor,

den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit sich eine nach Ver-
tragsschluss erfolgte

a) Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treib-
stoff oder andere Energieträger, oder 

b) Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touris-
tenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.

4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern BiR den Reisenden in Textform klar
und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei die Be-
rechnung der Preiserhöhung mitteilt.

4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1.a) kann BiR den Reise-

preis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
•  Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann BiR vom Kunden den Erhöhungsbe-
trag verlangen.
•  Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel von BiR
anteilig geforderten, erhöhten Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger durch die Zahl
der beförderten Personen geteilt. Den sich so für jede beförderte Person ergebenden Erhö-
hungsbetrag kann BiR vom Kunden verlangen.

b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

4.4. BiR ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reise-
preises einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1.a) und b) genannten Preise, Abgaben
oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu
niedrigeren Kosten für BiR führt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den hiernach geschulde-
ten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von BiR zu erstatten. BiR darf jedoch von dem zu er-
stattenden Mehrbetrag die BiR tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen.
BiR hat dem Kunden/Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Ver-
waltungsausgaben entstanden sind.

4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig. 
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von BiR

gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist, entweder die
Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt
der Kunde nicht innerhalb der von BiR gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber BiR den Rück-
tritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rück-

tritt ist gegenüber BiR unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären; falls die
Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber
erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären.

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt der Kunde die Reise nicht an, so verliert BiR
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann BiR eine angemessene Entschädigung
verlangen, soweit der Rücktritt nicht von BiR zu vertreten ist. BiR kann keine Entschädigung
verlangen, soweit am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare,
außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die
Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Umstände
sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei, die sich
hierauf beruft, unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen,
wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wären.

5.3. BiR hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums
zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der
erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige
Verwendungen der Reiseleistungen festgelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt
des Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet: 

a) Bei Flugpauschalreisen, bei Bahn- und Busreisen sowie bei See- und Flusskreuzfahrten im
Charter:
•  bis zum 180. Tag vor Reisebeginn: kostenlos
•  vom 179. bis 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises
•  vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises
•  vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
•  vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 70% des Reisepreises
•  am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reisepreises

b) Bei Kreuzfahrten und Reisen, bei denen BiR lediglich mit einem Zubucherkontingent (siehe
Ausschreibung) arbeitet: 
•  bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises
•  vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
•  vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
•  vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 80% des Reisepreises 
•  am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reisepreises

5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, BiR nachzuweisen, dass BiR überhaupt
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von BiR geforderte Ent-
schädigungspauschale.



5.5. Eine Entschädigungspauschale gem. Ziffer 5.3. gilt als nicht festgelegt und vereinbart, soweit
BiR nachweist, dass BiR wesentlich höhere Aufwendungen entstanden sind, als der kalku-
lierte Betrag der Pauschale gemäß Ziffer 5.3. In diesem Fall ist BiR verpflichtet, die geforderte
Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und des Erwerbs einer
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu be-
gründen. 

5.6. Ist BiR infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, bleibt §651h
Abs. (5) BGB unberührt.

5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von BiR durch Mitteilung auf einem
dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflich-
ten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen un-
berührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie BiR 7 Tage vor Reisebe-
ginn zugeht.

5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung BiR
bereit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen
sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe
ihn nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder zur Kün-
digung des Reisevertrages berechtigt hätten. BiR wird sich um Erstattung der ersparten Auf-
wendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich
um völlig unerhebliche Leistungen handelt.

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
7.1. BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Rege-

lungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung

von BiR beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
b) BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung

anzugeben
c) BiR ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären,

wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durch-
geführt wird. 

d) Ein Rücktritt von BiR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis

geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6 gilt entsprechend.

8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
8.1. Reiseunterlagen

Der Kunde hat BiR oder seinen Reisevermittler, über den der Kunde die Pauschalreise ge-
bucht hat, zu informieren, wenn der Kunde die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flug-
schein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von BiR mitgeteilten Frist erhält.

8.2. 8.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlan-

gen.
b) Soweit BiR infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaf-

fen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Scha-
densersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von BiR vor
Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von BiR vor Ort nicht vorhanden und vertraglich
nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an BiR unter der mitgeteilten Kontaktstelle von
BiR zur Kenntnis zu bringen; über die Erreichbarkeit des Vertreters von BiR bzw. seiner Kon-
taktstelle vor Ort wird in der Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die
Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur
Kenntnis bringen.

d) d) Der Vertreter von BiR ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

8.3. Fristsetzung vor Kündigung
Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i
Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat der
Kunde BiR zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann
nicht, wenn die Abhilfe von BiR verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig
ist.

8.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen
zum Abhilfeverlangen 

a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung
im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom
Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.") der zuständigen Flugge-
sellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und BiR können die Erstattungen aufgrund
internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt wor-
den ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung
innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten.

b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüg-
lich BiR, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen.
Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft
gemäß Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

9. Beschränkung der Haftung
9.1. Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des

Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprü-
che nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser
Haftungsbeschränkung unberührt.

9.2. BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Aus-
flüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der
jeweiligen Leistungsausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter
Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen
so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestand-
teil der Pauschalreise von BiR sind und im Übrigen die Vorschriften der §§ 651b, 651c, 651w
und 651y BGB ordnungsgemäß erfüllt wurden.  

9.3. BiR haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von
Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von BiR ursächlich geworden ist.

10. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber BiR gel-
tend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn
die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Die in § 651 i Abs. (3) BGB aufge-
führten vertraglichen Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Eine Geltendmachung in Textform
wird empfohlen. 

11. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens 
11.1. BiR informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung

von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spä-
testens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich
sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen.

11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist
BiR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen,
die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald BiR weiß, welche Flug-
gesellschaft den Flug durchführt, wird BiR den Kunden informieren. 

11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird
BiR den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über
den Wechsel informieren.

11.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte aktuelle „Black List“ von Fluggesellschaften,
denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist unter
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_de abrufbar und in den
Geschäftsräumen von BiR einzusehen.

12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
12.1. 12.1. BiR wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie ge-

sundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren
Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie
über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.

12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und De-
visenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B.
die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht,
wenn BiR nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.

12.3. BiR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die
jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde BiR mit der Besorgung beauftragt hat,
es sei denn, dass BiR eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

13. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung
13.1. BiR weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass BiR

nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucher-
streitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für BiR verpflichtend würde,
informiert BiR die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. BiR weist für alle Reiseverträge,
die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streit-
beilegungs-Plattform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

13.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union
oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwi-
schen dem Kunden/Reisenden und BiR die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts
vereinbart. Solche Kunden/Reisende können BiR ausschließlich an deren Sitz verklagen.

13.3. Für Klagen von BiR gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind,
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird
als Gerichtsstand der Sitz von BiR vereinbart.

14. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere dem Corona-
Virus)

14.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Reiseleistungen durch die jeweiligen Leis-
tungserbringer stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeit-
punkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen erbracht werden.

14.2. Der Reisende erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -be-
schränkungen der Leistungserbringer bei der Inanspruchnahme von Reiseleistungen zu be-
achten und im Falle von auftretenden typischen Krankheitssymptomen die Reiseleitung
und den Leistungsträger unverzüglich zu verständigen

14.3. Durch die vorstehenden Regelungen bleiben die Rechte des Kunden aus § 651i BGB unbe-
rührt.

15. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen
15.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu diesen Reisebedingungen von BiR,

für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen" im Sinne dieser Be-
stimmungen sind ausschließlich Gruppenreisen, die von BiR als verantwortlichem Reisever-
anstalter organisiert und über einen Gruppenverantwortlichen bzw. -auftraggeber gebucht
und/oder abgewickelt werden, der als Bevollmächtigter für einen bestimmten Teilnehmer-
kreis handelt.

15.2. BiR und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf eine solche Gruppenreise
vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber als bevollmächtigtem Vertreter der Gruppen-
reiseteilnehmer das Recht eingeräumt wird, nach Auftragserteilung bis drei Monaten vor
Reisebeginn kostenfrei von der Gruppenreise zurückzutreten. Ggf. wird in der Reiseaus-
schreibung und der Buchungsbestätigung auf dieses kostenfreie Rücktrittsrecht deutlich
hingewiesen. Macht der Gruppenauftraggeber gegenüber BiR von diesem kostenlosen
Rücktrittsrecht Gebrauch, werden etwa bereits an BiR geleistete Anzahlungen unverzüglich
erstattet. Ziffer 5.6 gilt entsprechend.

15.3. Dem Gruppenauftraggeber wird von BiR zur Entgegennahme der einzelnen Teilnehmeran-
meldungen ein Anmeldeformular überlassen, das verbunden ist mit diesen Reisebedingun-
gen sowie mit dem gem. Art. 250 EGBGB erforderlichen Formblatt zur Unterrichtung des 
Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Der Gruppen-
auftraggeber verpflichtet sich insoweit gegenüber BiR, jedem potentiellen Gruppenteilneh-
mer jeweils vor der individuellen Teilnehmeranmeldung dieses Anmeldeformular samt Rei-
sebedingungen und Formblatt zu übergeben und sich den diesbezüglichen Erhalt auch
entsprechend schriftlich mit der jeweiligen Teilnehmeranmeldung bestätigen zu lassen. Der
Gruppenauftraggeber wird BiR von jeglichen Schäden und Haftungen freihalten, die un-
mittelbar aus einer Verletzung seiner Verpflichtung insoweit resultieren. Die Haftung des
Gruppenauftraggebers schließt evtl. Rechtsverteidigungskosten, die BiR angemessener
Weise in diesem Zusammenhang entstehen sollten, mit ein.
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15.4. BiR haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder ohne
Kenntnis von BiR – vom Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortlichen zusätzlich zu
den Leistungen von BiR angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den Kunden zur Ver-
fügung gestellt werden. Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. Grup-
penverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit BiR vertraglich ver-
einbarten Abreise- und Rückreiseort, nicht im Leistungsumfang von BiR enthaltene
Veranstaltungen vor und nach der Reise und am Reiseort (Fahrten, Ausflüge, Begegnungen
usw.) sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen selbst eingesetzte
und von BiR vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.

15.5. BiR haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw. Grup-
penverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen
eingesetzten Reiseleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht für Änderun-
gen vertraglicher Leistungen, welche nicht mit BiR abgestimmt sind, Weisungen an örtliche
Führer, Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern, Auskünften und Zusi-
cherungen gegenüber den Kunden.

15.6. Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen
nach Maßgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 8.2.c) vorzunehmen.

15.7. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwort-
liche oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder bevollmächtigt, Mängel-
anzeigen der Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie sind auch nicht berechtigt
vor, während oder nach der Reise für BiR Beanstandungen des Kunden oder Zahlungsansprü-
che namens BiR anzuerkennen.

*Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde", „Auftraggeber", „Reiseleiter" etc. wurde
von uns gewählt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verständlichkeit der
Formulierung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich eine
übersichtliche Darstellung der Reisebedingungen gewährleisten.
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. 
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Biblische Reisen GmbH trägt die volle Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.
Zudem verfügt das Unternehmen Biblische Reisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls
der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro

in Verbindung setzen können.
• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person

übertragen.
• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag aus-

drücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises
übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende
das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der
wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unter-
nehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine
Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurück-
treten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag
zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisen-
den angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktre-
ten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebli-
che Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht wer-
den.

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz

des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschal-
reise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Biblische Reisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der Deutscher Reisesiche-
rungsfonds GmbH abgeschlossen. Die Reisenden können die Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH, Sächsische Straße 1, 10707 Berlin, Telefon 030 2840616,
kontakt@drsf.reise, www.drsf.reise kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der Biblische Reisen GmbH verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 
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